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Reise nach Spanien vom 13. Bis 17. Mai 2025 

 
Reise zu gewinnen: 

Gewinnspielbedingungen: 
 
Gewinnen Sie diese Reise als Gutschein vom Reisebüro AGRIA im Wert von bis 

zu € 1.940,–, abhängig von der Teilnehmeranzahl. 
Unter allen angemeldeten Teilnehmern verlosen wir einen Gutschein für diese Reise! 
Zu gewinnen ist der Pauschalpreis samt den darin enthaltenen Leistungen im Wert 
von € 1.940,–! 
Unterbringung im Doppelzimmer, der Gutschein gilt nur im Reisebüro AGRIA, 
Allerheiligen bei Wildon, gültig nur bei Vorlage des Originalgutscheines, der 
Gutschein ist nur für diese Reise gültig, 
die Verlosung findet nicht öffentlich statt, keine Barablöse möglich, keine Weitergabe 
an Dritte, sollte der Gewinner nicht an der Reise teilnehmen oder die Reise abgesagt 
werden oder die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht werden, verfällt der 
Gutschein, der Rechtsweg ist ausgeschlossen 
 
Die Teilnahme erfolgt durch verbindliche Anmeldung zur Reise. Teilnahmeschluss ist 
der Anmeldeschluss am 7. März 2025. 
 
 
 
 
Förderung der Reise durch den Bundesverband österr. Wildhalter: 

 
Die ersten 20 teilnehmenden Mitglieder erhalten einen freiwilligen Zuschuss in Höhe 
von € 500,-- des Bundesverbandes als Förderung zur Reise. Voraussetzung ist die 
aufrechte Mitgliedschaft beim Bundesverband österreichischer Wildhalter oder bei 
den Landesverbänden Oberösterreich, Salzburg, Tirol, Niederösterreich und Kärnten. 
Weiters wird je eine Begleitperson pro Mitglied ebenfalls gefördert. Die Reihenfolge 
ergibt sich aus dem Eintreffen der verbindlichen Anmeldungen beim Reisebüro. Bei 
zeitgleicher Anmeldung entscheidet das Los. Die Auszahlung des Zuschusses erfolgt 
spätestens am Tag der Abreise. Bei Nicht-Teilnahme an der Reise (Storno, Rücktritt 
usw.) erfolgt kein Zuschuss. Der Gewinner der Reise (siehe oben) ist vom Zuschuss 
ausgeschlossen. Der Zuschuss ist rein freiwilliger Natur und unterliegt dem 
Ermessen des Bundesverbandes. Es besteht kein Rechtsanspruch auf Leistung des 
Zuschusses. Änderungen vorbehalten. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
 
 
Semriach, am 24.2.2025 


